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Ausbildertagung für den Beruf Fischwirt/-in

Dr. Elke Horndasch-Petersen be-
grüßte die Teilnehmer als zuständi-
ge Stelle für die Berufsausbildung
zum Fischwirt/-in der Landwirt-
schaftskammer.
Zunächst wurde über den Stand

der Ausbildungsverhältnisse be-
richtet. Die Zahl der neu eingetra-
genen Ausbildungsverhältnisse be-
wegt sich in diesemAusbildungsbe-
ruf im Schnitt der Jahre konstant
zwischen 14 und 24.
Dr. Karsten Zumholz berichtete

aus der Landesberufsschule für
Fischwirte. Am Standort Rendsburg
werden die Auszubildenden aus
Schleswig-Holstein und Niedersach-
sen imBereichderKleinenHochsee-
und Küstenfischerei gemeinsam be-
schult. Der Berufsschulunterricht
findet als Blockunterricht statt.

Ende Juni wurde eine Ausbilderta-
gung für die schleswig-holsteini-
schen Betriebe der „Kleinen Hoch-
see- und Küstenfischerei“ in
Eckernförde durchgeführt. Sie fand
im Anschluss an die Mitgliederver-
sammlung des Landesfischereiver-
bands Schleswig-Holstein statt.

Stabile Zahlen in der „Kleinen Hochsee- und Küstenfischerei“

Die Landesberufsschule für Fisch-
wirte befindet sich seit dem 1. Ja-
nuar 2010 in der Trägerschaft des
Kreises Rendsburg-Eckernförde und
ist dem Berufsbildungszentrum am

Nord-Ostsee-Kanal zugeordnet. Es
wurde aus dem Unterricht berich-
tet sowie von Exkursionen und
durchgeführten Projekten in den
Klassen.

Im Anschluss diskutierten die
Teilnehmer die Umsetzung der
betrieblichen Ausbildung in den
einzelnen Ausbildungsbetrieben
sowie die Führung des vorge-
schriebenen schriftlichen Ausbil-
dungsnachweises. Über Inhalt
und Form dieses Ausbildungs-
nachweises wird derzeit bundes-
weit in den zuständigen Gremien
diskutiert. Ziel ist es, eine bundes-
weit einheitliche Mindestvorgabe
für den schriftlichen Ausbildungs-
nachweis für alle grünen Berufe
zu definieren.
Fragen zur Ausbildung zum

Fischwirt erteilt Dr. Elke Horndasch-
Petersen (Tel.: 0 43 31-94 53-430, E-
Mail: ehorndasch@lksh.de).
Als Ausbildungsberater speziell

für den Bereich der Kleinen Hoch-
see- undKüstenfischerei ist Rüdiger
Bornholdt in der Fischereischule zu
erreichen (Tel.: 0 43 31-84 06 94,
E-Mail: fischerei@lksh.de).

Dr. Elke Horndasch-Petersen
Landwirtschaftskammer
Tel.: 0 43 31-94 53-430
ehorndasch@lksh.de

Die Teilnehmer der Ausbildertagung in Eckernförde.
Foto: Dr. Elke Horndasch-Petersen

Beratung rund umdas Geld

Bei dem Abschluss von Pacht-
verträgen sollten insbesondere ei-
nige wichtige rechtliche und steu-
erliche Fragen berücksichtigt wer-
den, auf die nachfolgend näher
eingegangen wird:

Wer wird
Vertragspartner?

Grundsätzlich spielt es keine
Rolle, ob an Einzelpersonen oder
Gesellschaften verpachtet wird.
Grundsätzlich gilt aber, dass eine
Überlassung der Pachtsache an
Dritte (Unterverpachtung) oder
an einen Zusammenschluss (Ge-
sellschaft), an der der Pächter be-
teiligt ist, nurmit Zustimmung des
Verpächters möglich ist. Wird hin-
gegen von vornherein an eine Ge-
sellschaft, zum Beispiel auch an ei-
ne BGB-Gesellschaft (GbR) ver-
pachtet, stellt sich die Frage der
Unterverpachtung gar nicht erst,
wenn die Gesellschaft weiterhin

Pachtvertragsgestaltung in rechtlicher und steuerlicher Hinsicht

Pächterin bleibt, aber ein Gesell-
schafterwechsel erfolgt. Will man
dies ausschließen, muss man ein
Sonderkündigungsrecht für den
Fall vereinbaren, dass bei der
pachtenden Gesellschaft ein Ge-
sellschafterwechsel erfolgt.

Welcher Form bedarf der
Pachtvertrag?

Pachtverträge können grund-
sätzlich mündlich geschlossen
werden. Wird eine Vertragsdauer
von mehr als zwei Jahren verein-
bart, bedarf dies der Schriftform.
Enthält der Vertrag wesentliche
Nebenabreden, die ihrerseits be-
urkundungsbedürftig sind, wie
zum Beispiel ein Vorkaufsrecht,
bedarf der ganze Vertrag der no-
tariellen Beurkundung, wenn
nicht anzunehmen ist, dass der
Pachtvertrag auch ohne wirksa-
mes Vorkaufsrecht abgeschlossen
wäre. Pachtverträge für mehr als

30 Jahre können nach Ablauf von
30 Jahren gekündigt werden. Der-
artig lange Pachtzeiten sind aber
wegen der Risiken zukünftiger
Wertänderungen und aus steuer-
lichen Gründen wenig sinnvoll.

Was wird
verpachtet?

Vielfach wird in Pachtverträgen
die Pachtsache unzureichend be-
schrieben im Hinblick auf die Ver-
pflichtung zur Pachtrückgabe.
Wird zum Beipiel Ackerland ver-
pachtet und will der Verpächter
sicher sein, auch Ackerland zurück-
zubekommen, empfiehlt es sich,
dies ausdrücklich in den Vertrag
aufzunehmen. Werden Zahlungs-
ansprüche mit verpachtet, sollte
geregelt werden, was passiert,
wenn die Werthaltigkeit der Zah-
lungsansprüche sinkt (Prämien-
kürzung) oder wenn die Zah-
lungsansprüche zukünftig durch

andere Regelungen ersetzt wer-
den sollten.

Wie wird der
Pachtzins bemessen?
Üblicherweise werden feste

Geldbeträge vereinbart. Gerade
bei längerfristigen Verträgen ist
es sinnvoll, Anpassungsklauseln
zu vereinbaren. Hierbei müssen
Chancen und Risiken zwischen
Pächter und Verpächter angemes-
sen verteilt werden. Grundsätz-
lich muss man dabei zweierlei be-
achten: Es gibt keine verlässliche
Statistik über Pachtpreise, insbe-
sondere nicht über das jeweilige
aktuelle Pachtpreisniveau. Eine
Bestimmung des ortsüblichen
Pachtpreises, zum Beispiel durch
Sachverständige, ist zwar theore-
tisch möglich, aber mit erhebli-
chem Aufwand und auch mit er-
heblichen Unwägbarkeiten ver-
bunden. Anpassungsklauseln sind
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immer mit dem Risiko verbunden,
dass in der Zukunft Änderungen
eintreten, die durch eine Anpas-
sungsklausel nicht hinreichend er-
fasst werden. Bis zu Beginn der
1990er Jahre wurde zum Beispiel
häufig eine Weizenklausel verein-
bart. Wegen der damals erheblich
fallenden Weizenpreise führte
diese Klausel zu einer einseitigen
Benachteiligung des Verpächters.
Genau umgekehrt war der Effekt
in den letzten Jahren. Auch die
Berücksichtigung der Erzeuger-
preise oder Betriebsmittelpreise
sowie die Berücksichtigung der je-
weiligen Prämienhöhe führen
nicht immer zum richtigen Ergeb-
nis. Ohnehin sollte berücksichtigt
werden, dass eine Anpassung nur
erfolgt, wenn sich die zugrunde
liegenden Faktoren im mehrjähri-
gen Durchschnitt erheblich geän-
dert haben. Die beste Absiche-
rung besteht immer noch in der
Vereinbarung eher kürzerer Lauf-
zeiten.

Wie wird
gewirtschaftet?

Falls der Verpächter bestimmte
Bewirtschaftungsmaßnahmen
ausschließen will, zum Beispiel
ökologische Landwirtschaft, Klär-
schlammaufbringung et cetera,
sollte dies im Vertrag ausdrücklich
geregelt werden.

Wie ist die Pachtfläche
zurückzugeben?

Nach der gesetzlichen Rege-
lung ist eine Pachtfläche so zu-
rückzugeben, wie sie sich bei ord-
nungsgemäßer Bewirtschaftung
darstellt. Dies ist eine sehr weit-
gehende Beschreibung. Will der
Verpächter einen festen Acker-
landanteil zurückhaben, sollte
dies ausdrücklich im Vertrag
beschrieben werden. Das Gleiche
gilt für Einrichtungen wie Zäune
et cetera.
Wenn der Verpächter keine

Maismonokultur möchte, gehört
dies ebenfalls in den Vertrag. Die
Beschreibung des Zustands, den
die Pachtsache bei Pachtende ha-
ben soll, ist für den Verpächter im
Hinblick auf eine weitere Ver-
pachtung oder Selbstnutzung von
erheblicher Bedeutung.

Optionen und
Vorpachtrechte

Regelungen über eine Verlän-
gerung von Pachtverträgen oder
über Vorpachtrechte müssen sehr

sorgfältig formuliert und verein-
bart werden, da es hierzu keine
gesetzlichen Regelungen gibt. Al-
lein die Vereinbarung eines Vor-
pachtrechts ohne Beschreibung
des Zeitraums, für den es geltend
gemacht werden kann, und die
Weise, wie es geltend zu machen
ist, ist wenig hilfreich.

Gibt es
Formularverträge?

Es gibt diverse Vertragsmuster.
Diese müssen aber zunächst sehr
sorgfältig daraufhin durchgese-
hen werden, ob sie dem aktuel-
len Stand entsprechen. Viele Ver-
tragsmuster lassen alternative
Vereinbarungen zu, die dann je-
weils angekreuzt werden müs-
sen. Vielfach werden von mehre-
ren Alternativen keine ange-
kreuzt, sodass man dann überle-
gen kann, was eigentlich gewollt
sein könnte. Auch sollte man sich
ansehen, wer das Formular ver-
fasst hat.
Im Übrigen: Ein guter Pacht-

vertrag kann nicht schaden,
wichtiger ist ein gutes Vertrau-
ensverhältnis zwischen den Ver-
tragsparteien.

Steuerliche
Fragen

Für viele Landwirte ist die Ver-
pachtung des landwirtschaftli-
chen Betriebes oder von Teilen
davon ein einschneidender, ein-
maliger Schritt. In diesem Ab-
schnitt sollen nun steuerliche
Fragestellungen im Zusammen-
hang mit der Verpachtung von
landwirtschaftlichen Flächen
und den zugehörigen Rechten,
wie Zahlungsansprüchen, Milch-
referenzmengen erörtert wer-
den.
Nicht eingegangen wird auf

die Verpachtung von Gebäude-
dächern für Photovoltaikanla-
gen, auf die Verpachtung von
Standorten von Windkraftanla-
gen, die Vermietung und Ver-
pachtung von Maschinen oder
Ähnliches.

Welche Einkünfte
für Verpächter?

Grundsätzlich ist festzuhalten,
dass ein Landwirt, der bisher sei-
nen landwirtschaftlichen Betrieb
selbst bewirtschaftet hat, mit die-
sem Einkünfte aus Land- und
Forstwirtschaft erzielt hat. Mit
der Verpachtung des Betriebes
oder Teilen davon ändert sich an

dieser Beurteilung nichts, der
Landwirt erzielt weiterhin ein-
kommensteuerlich Einkünfte aus
Land- und Forstwirtschaft, es liegt
keine Betriebsaufgabe im ertrags-
steuerlichen Sinne vor.
Eine solche Betriebsaufgabe

wäre gegenüber dem Finanzamt
eindeutig zu erklären. Eine
Betriebsaufgabeerklärung ge-
genüber dem Finanzamt führt
faktisch gesehen in steuerlicher
Hinsicht zu dem gleichen Ergebnis
wie ein Verkauf des Betriebes.
Hierin liegt das Problem: Steu-

erlich nicht beratene Landwirte
rufen im Zusammenhang mit der
Verpachtung ihres Betriebes,
wohl getrieben durch die sozial-
versicherungsrechtliche Sicht,
beim Finanzamt an und erklären:
„Ich gebe meinen Betrieb auf.“
Landwirte sollten sich vor Abgabe
einer solchen Erklärung steuerlich
über die Konsequenzen beraten
lassen.
Bei der Verpachtung des ge-

samten Betriebes ohne Betriebs-
aufgabeerklärung geht eine bis-
her bestehende Buchführungs-
pflicht auf den Pächter über und
entfällt damit für den Verpächter,
ohne dass es dazu eines Hinweises
seitens des Finanzamtes bedarf.
Mit dem gesetzlich angeordne-

ten Übergang der Buchführungs-
pflicht erlangt der Verpächter in
der Regel das Wahlrecht, den Ge-
winn durch eine Bilanz mit Ge-
winn-und-Verlust-Rechnung oder
durch Einnahmeüberschussrech-
nung zu ermitteln, es sei denn, er
überschreitet im Ausnahmefall
die Buchführungsgrenzen (Um-
satz 500.000 € oder Gewinn aus
Landwirtschaft von mehr als
50.000 €, jeweils im Kalender-
jahr). Eine Gewinnermittlung
nach § 13a Einkommensteuerge-
setz (EStG) kommt für den Ver-
pächter nicht in Betracht, wenn er
seinen gesamten Betrieb verpach-
tet. Der Verpächter muss zur An-
wendung des § 13a EStG al Vor-
aussetzung nämlich das Vorhan-
densein von selbst bewirtschafte-
ten Flächen erfüllen.
Der Verpächter ermittelt seinen

Gewinn weiterhin nach demWirt-
schaftsjahr. Der nach dem Wirt-
schaftsjahr ermittelte Gewinn ist
zeitanteilig auf das Kalenderjahr
aufzuteilen.
Es kommt immer wieder vor,

dass der Verpächter und der Päch-
ter sich auf Pachtvorauszahlun-
gen verständigen.
Ermittelt der Verpächter seinen

Gewinn noch mittels Bilanz nebst
Gewinn-und-Verlust-Rechnung,

sind die Pachtvorauszahlungen,
sogenannt, passiv abzugrenzen,
und über die Pachtlaufzeit linear
aufzuteilen und dem Gewinn zu-
zurechnen.
Bei einerGewinnermittlungnach

Einnahmeüberschuss gilt Vertei-
lungsregelung für Pachtvorauszah-
lungen ebenfalls, wenn die Pacht-
dauer länger als fünf Jahre ist.

Was ist
Betriebsvermögen?

Die Flächen/der Betrieb des Ver-
pächters stellen so lange Betriebs-
vermögen des landwirtschaftli-
chen Betriebes dar, bis eine Be-
triebsaufgabe gegenüber dem Fi-
nanzamt erklärt wird und damit
eine Überführung in das Privat-
vermögen erfolgt.
Damit kann im Regelfall festge-

halten werden, dass die Flä-
chen/der Betrieb des Verpächters
weiterhin ertragssteuerliches Be-
triebsvermögen darstellen und
damit steuerverhaftet sind.

Umsatzsteuer
bei Verpachtung

Die Anwendung der Umsatz-
steuerpauschalierung setzt
grundsätzlich voraus, dass der
landwirtschaftliche Betrieb noch
aktiv bewirtschaftet wird.
Mit Einstellung der aktiven Be-

wirtschaftung ist die Anwendung
der Umsatzsteuerpauschalierung
nicht mehr möglich.
Häufig kommt es vor, dass Land-

wirte nach der Verpachtung noch
die letzte Ernte im Lager haben
und diese nach Verpachtung ver-
äußern.
Hier ist eine Neuerung zu be-

achten: Leistungen, die nach Ein-
stellung der Erzeugertätigkeit er-
bracht werden, unterliegen nach
dem eben Ausgeführten den all-
gemeinen Regelungen des Um-
satzsteuergesetzes, also nicht der
Umsatzsteuerpauschalierung.
Dies gilt nicht für nach der Ver-
pachtung ausgeführte Umsätze
aus der Lieferung selbst erzeugter
Produkte. Gleiches gilt für Umsät-
ze aus der Veräußerung von Ma-
schinen und von Lieferrechten,
die die rechtliche Grundlage der
Erzeugertätigkeit des vormalig
aktiven Landwirts gebildet ha-
ben. Wichtig ist, dass die Veräu-
ßerung der letzten Ernte sowie
der vorhandenen Maschinen, Ge-
räte und Lieferrechte in einem en-
gen, sachlichen Zusammenhang
mit der Einstellung der aktiven
Bewirtschaftung vorgenommen
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wird. Des Weiteren dürfen zum
Beispiel die Maschinen nach Ein-
stellung der aktiven Landwirt-
schaft nicht für Umsätze verwen-
det werden, die der Regelbesteu-
erung unterliegen, wie zum Bei-
spiel für Dienstleistungen gegen-
über einem gewerblichen Unter-
nehmen.
Hinsichtlich der Veräußerung

der letzten Ernte sowie der letz-
ten noch vorhandenenMaschinen
und Lieferrechte nach der Einstel-
lung der aktiven Tätigkeit ist es
somit zu einer Verbesserung ge-
kommen, und für diese Umsätze
ist weiterhin die Pauschalierung
anzuwenden.

Alternative
für Verpächter

Was gilt für den Verpächter hin-
sichtlich der Umsatzsteuer, wenn
die Pauschalierung für ihn nicht
mehr gilt? Der Verpächter ist im

umsatzsteuerlichen Sinne Unter-
nehmer, wie vorher als aktiver
Landwirt. Durch die Verpachtung
bleibt er weiterhin Unternehmer,
da er mit der Verpachtung steuer-
bare Umsätze ausführt. Überlas-
sung von landwirtschaftlichen
Flächen oder des Betriebes gegen
Entgelt ist umsatzsteuerbar. Bis
zur Verpachtung konnte der Ver-
pächter die Pauschalierung an-
wenden, diese Möglichkeit ent-
fällt ab dem Zeitpunkt der Ver-
pachtung. Er unterliegt somit der
Regelbesteuerung. Die Verpach-
tung des Betriebes ist aber nicht
nur ein Umsatz, der entweder
steuerpflichtig oder steuerfrei
sein kann, sondern das Entgelt für
die Überlassung der Flächen/des
Betriebes muss aufgeteilt werden
auf die Überlassung umsatzsteu-
erfreier und umsatzsteuerpflichti-
ger Wirtschaftsgüter.
In die Steuerfreiheit fällt die

Überlassung des Grundes und
Bodens und der Gebäude. Nicht
steuerbefreit ist die Überlassung
von Betriebsvorrichtungen, von
Maschinen, Vorräten, Vieh, Feld-
inventar, Milchquote und der Zah-
lungsansprüche. Sofern Pachtum-
sätze steuerbar und nicht steuer-
befreit sind, gilt der Regelsteuer-
satz von zurzeit 19 %.
Es besteht jedoch die Möglich-

keit für den Verpächter, die Klein-
unternehmerregelung anzuwen-
den. Das ist der Fall, wenn sein
Entgelt zuzüglich Umsatzsteuer
im vorangegangen Kalenderjahr
nicht mehr als 17.500 € betragen
hat und im laufenden Kalender-
jahr voraussichtlich nicht mehr als
50.000 € beträgt. In diesem Fall
schuldet der Verpächter aus sei-
nen Pachteinnahmen keine Um-
satzsteuer. Bei Pachtbeginn
kommt es nach Auffassung der
Finanzverwaltung aus Billigkeits-
gründen nicht auf den Umsatz vor
Pachtbeginn, sondern nur auf den
Umsatz ab Verpachtung an. So ist
es möglich, dass der Verpächter
bereits im ersten Jahr der Ver-
pachtung die Kleinunternehmer-
regelung anwenden kann.

Milchquoten und
Zahlungsansprüche

Ertragssteuerlich steht fest, dass
die Einnahmen aus der Verpach-
tung von Milchquoten und Zah-

lungsansprüchen Betriebseinnah-
men des weiter bestehenden
landwirtschaftlichen Betriebes
sind. Umsatzsteuerlich gilt Fol-
gendes.

Milchquote:
Die Verpachtung einer Milchquo-
te im Zusammenhang mit der Ver-
pachtung des Betriebes fällt unter
die Regelbesteuerung und führt
zu einer Umsatzsteuer von 19 %
auf die anteilige Milchquoten-
pacht.

Zahlungsansprüche:
Hinsichtlich der Zahlungsansprü-
che ist die Behandlung im Hin-
blick auf die Verpachtung kompli-
ziert. Die Finanzverwaltung un-
terwirft die Verpachtungsumsät-
ze für Zahlungsansprüche der
Umsatzsteuer und verlangt vom
Verpächter 19 % Umsatzsteuer
aus dem Pachtumsatz.

Die Finanzgerichte haben be-
reits entschieden, dass die Ver-
pachtung der Zahlungsansprüche
nicht der Umsatzsteuer unter-
liegt. Verfahren sind beim Bun-
desfinanzhof anhängig. Es emp-
fiehlt sich, Fälle, in denen die Fi-
nanzverwaltung für die Verpach-
tung von Zahlungsansprüchen Um-
satzsteuer verlangt, offenzuhal-
ten und Einspruch einzulegen.
Aus Sicht der Steuerberatung un-
terliegt die Verpachtung von Zah-
lungsansprüchen nicht der Um-
satzsteuer.

Wie eine einheitliche
Pacht aufteilen?

Wenn unterschiedliche Pacht-
bestandteile umsatzsteuerlich dif-
ferenziert behandelt werden,
stellt sich die Frage, wie eine ein-
heitliche Pacht aufzuteilen ist,
zum Beispiel eine einheitliche
Pacht von 450 €/ha für 1 ha
Ackerland nebst einem Zahlungs-
anspruch.
Eine Aufteilung kann nicht er-

folgen, indemman von den 450 €

Pachtbetrag die 300 € Zahlungs-
anspruch abzieht und somit 150 €

Residualpacht für die Fläche ver-
bleiben.
Eine einheitliche Pacht ist im

Verhältnis der fiktiven Einzel-
pachten aufzuteilen, dazu folgen-
des Beispiel:

In diesem prozentualen Ver-
hältnis ist die einheitliche Pacht
von 450 €/ha aufzuteilen, danach
entfallen 5,66 % auf den Zah-
lungsanspruch (25,47 €) sowie
424,53 € auf die Fläche.
Während die Flächenpacht um-

satzsteuerfrei ist, ist die Umsatz-
steuerfrage hinsichtlich der Ver-
pachtung des Zahlungsanspruchs
strittig.

Was gilt für Verpächter
bei der Erbschaftsteuer?
Gegenwärtige erbschaftsteu-

erliche Regelungen führen zu er-
heblichen erbschaftsteuerlichen
Vorteilen auch für Verpächter
landwirtschaftlicher Betriebe,
wenn bestimmte Voraussetzun-
gen eingehalten sind, denn die
sogenannte Regelverschonung
(85 % erbschaftsteuerfrei) sowie
die Optionsverschonung (100 %
erbschaftsteuerfrei) gelten auch
für Verpächter landwirtschaftli-
cher Betriebe. Dieses gilt aller-
dings nur dann, wenn die Ver-
pachtung der land- und forst-
wirtschaftlichen Flächen oder
des Betriebes an andere Land-
und Forstwirte zur landwirt-
schaftlichen Nutzung erfolgt
und am Besteuerungsstichtag
(Erbfall/Übergabe) nicht mehr
als 15 Jahre beträgt.
Es ist hinsichtlich der 15-Jah-

res-Frist grundsätzlich nur auf
die Restlaufzeit des Pachtvertra-
ges am Bewertungsstichtag ab-
zustellen.
Weiterhin gilt, dass die 15 Jah-

re unabhängig von der Ausge-
staltung von Vertragsklauseln
hinsichtlich Verlängerungsklau-
seln zu beurteilen sind.
Die Überlassung ist sicherlich

ein gestaltbarer Zeitpunkt, der
Erbfall kann nicht gestaltet wer-
den, daher sollte die generelle
Empfehlung gelten, dass Pacht-
verträge aus erbschaftsteuerli-
cher Sicht für nicht länger als 15
Jahre abgeschlossen werden.
Steuerliche Beratung im Zu-

sammenhang mit der Abfassung
von Landpacht- oder Betriebs-
pachtverträgen ist unerlässlich.
Neben den oben aufgeführten
steuerlichen Fragestellungen
gibt es eine Vielzahl weiterer
steuerlicher Fragestellungen, die
zu besprechen und zu lösen sind.

Stefan Heins
wetreu

Dr. Andreas Piltz
Rechtsanwalt

Stand 8. Juli 2011
Die Zinsspannen am Kapital-
markt nehmen zu. Das Zinsba-
rometer bietet lediglich erste
Anhaltspunkte zur aktuellen
Kapitalmarktsituation (ohne
Gewähr). Bei den gekennzeich-
neten Zinssätzen können sich je
nach persönlicher Verhand-
lungssituation deutliche Ab-
weichungen ergeben.

Zinsen
Geldanlage %
Festgeld 10.000 €,
3 Monate1) 0,8 - 1,6
Bundesschatzbrief Typ A,
6 Jahre 2,26

Kredite
LandwirtschaftlicheRentenbank2)

% effektiv
(Sonderkreditprogramm)
Maschinenfinanzierung
6 Jahre Laufzeit,
Zins 6 Jahre fest 3,17
langfristige Darlehen
10 Jahre Laufzeit,
Zins 5 Jahre fest 3,33
20 Jahre Laufzeit,
Zins 10 Jahre fest 4,09

Baugeld-Topkonditionen3)

Zins 10 Jahre fest 4,00 - 4,40
Zins 15 Jahre fest 4,40 - 5,30

1) Marktausschnitt (100%Einlagensicherung)
2) Zinssatz Preisklasse A, Margenaufschlag
0,35 bis 2,85%, je nach Bonität und Besiche-
rung (7 Preisklassen)
3) Quelle: www.capital.de
(Spanne der Topkonditionen)

ZINSBAROMETER

Pacht-Beispiel
Ackerland regionale Pacht

Zahlungsanspruch 300 € x 10% Zins

500 €/ha

30 €

530 €

94,34 %

5,66 %

100,00 %
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spiel für Dienstleistungen gegen-
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und Lieferrechte nach der Einstel-
lung der aktiven Tätigkeit ist es
somit zu einer Verbesserung ge-
kommen, und für diese Umsätze
ist weiterhin die Pauschalierung
anzuwenden.

Alternative
für Verpächter

Was gilt für den Verpächter hin-
sichtlich der Umsatzsteuer, wenn
die Pauschalierung für ihn nicht
mehr gilt? Der Verpächter ist im

umsatzsteuerlichen Sinne Unter-
nehmer, wie vorher als aktiver
Landwirt. Durch die Verpachtung
bleibt er weiterhin Unternehmer,
da er mit der Verpachtung steuer-
bare Umsätze ausführt. Überlas-
sung von landwirtschaftlichen
Flächen oder des Betriebes gegen
Entgelt ist umsatzsteuerbar. Bis
zur Verpachtung konnte der Ver-
pächter die Pauschalierung an-
wenden, diese Möglichkeit ent-
fällt ab dem Zeitpunkt der Ver-
pachtung. Er unterliegt somit der
Regelbesteuerung. Die Verpach-
tung des Betriebes ist aber nicht
nur ein Umsatz, der entweder
steuerpflichtig oder steuerfrei
sein kann, sondern das Entgelt für
die Überlassung der Flächen/des
Betriebes muss aufgeteilt werden
auf die Überlassung umsatzsteu-
erfreier und umsatzsteuerpflichti-
ger Wirtschaftsgüter.
In die Steuerfreiheit fällt die

Überlassung des Grundes und
Bodens und der Gebäude. Nicht
steuerbefreit ist die Überlassung
von Betriebsvorrichtungen, von
Maschinen, Vorräten, Vieh, Feld-
inventar, Milchquote und der Zah-
lungsansprüche. Sofern Pachtum-
sätze steuerbar und nicht steuer-
befreit sind, gilt der Regelsteuer-
satz von zurzeit 19 %.
Es besteht jedoch die Möglich-

keit für den Verpächter, die Klein-
unternehmerregelung anzuwen-
den. Das ist der Fall, wenn sein
Entgelt zuzüglich Umsatzsteuer
im vorangegangen Kalenderjahr
nicht mehr als 17.500 € betragen
hat und im laufenden Kalender-
jahr voraussichtlich nicht mehr als
50.000 € beträgt. In diesem Fall
schuldet der Verpächter aus sei-
nen Pachteinnahmen keine Um-
satzsteuer. Bei Pachtbeginn
kommt es nach Auffassung der
Finanzverwaltung aus Billigkeits-
gründen nicht auf den Umsatz vor
Pachtbeginn, sondern nur auf den
Umsatz ab Verpachtung an. So ist
es möglich, dass der Verpächter
bereits im ersten Jahr der Ver-
pachtung die Kleinunternehmer-
regelung anwenden kann.

Milchquoten und
Zahlungsansprüche

Ertragssteuerlich steht fest, dass
die Einnahmen aus der Verpach-
tung von Milchquoten und Zah-

lungsansprüchen Betriebseinnah-
men des weiter bestehenden
landwirtschaftlichen Betriebes
sind. Umsatzsteuerlich gilt Fol-
gendes.

Milchquote:
Die Verpachtung einer Milchquo-
te im Zusammenhang mit der Ver-
pachtung des Betriebes fällt unter
die Regelbesteuerung und führt
zu einer Umsatzsteuer von 19 %
auf die anteilige Milchquoten-
pacht.

Zahlungsansprüche:
Hinsichtlich der Zahlungsansprü-
che ist die Behandlung im Hin-
blick auf die Verpachtung kompli-
ziert. Die Finanzverwaltung un-
terwirft die Verpachtungsumsät-
ze für Zahlungsansprüche der
Umsatzsteuer und verlangt vom
Verpächter 19 % Umsatzsteuer
aus dem Pachtumsatz.

Die Finanzgerichte haben be-
reits entschieden, dass die Ver-
pachtung der Zahlungsansprüche
nicht der Umsatzsteuer unter-
liegt. Verfahren sind beim Bun-
desfinanzhof anhängig. Es emp-
fiehlt sich, Fälle, in denen die Fi-
nanzverwaltung für die Verpach-
tung von Zahlungsansprüchen Um-
satzsteuer verlangt, offenzuhal-
ten und Einspruch einzulegen.
Aus Sicht der Steuerberatung un-
terliegt die Verpachtung von Zah-
lungsansprüchen nicht der Um-
satzsteuer.

Wie eine einheitliche
Pacht aufteilen?

Wenn unterschiedliche Pacht-
bestandteile umsatzsteuerlich dif-
ferenziert behandelt werden,
stellt sich die Frage, wie eine ein-
heitliche Pacht aufzuteilen ist,
zum Beispiel eine einheitliche
Pacht von 450 €/ha für 1 ha
Ackerland nebst einem Zahlungs-
anspruch.
Eine Aufteilung kann nicht er-

folgen, indemman von den 450 €

Pachtbetrag die 300 € Zahlungs-
anspruch abzieht und somit 150 €

Residualpacht für die Fläche ver-
bleiben.
Eine einheitliche Pacht ist im

Verhältnis der fiktiven Einzel-
pachten aufzuteilen, dazu folgen-
des Beispiel:

In diesem prozentualen Ver-
hältnis ist die einheitliche Pacht
von 450 €/ha aufzuteilen, danach
entfallen 5,66 % auf den Zah-
lungsanspruch (25,47 €) sowie
424,53 € auf die Fläche.
Während die Flächenpacht um-

satzsteuerfrei ist, ist die Umsatz-
steuerfrage hinsichtlich der Ver-
pachtung des Zahlungsanspruchs
strittig.

Was gilt für Verpächter
bei der Erbschaftsteuer?
Gegenwärtige erbschaftsteu-

erliche Regelungen führen zu er-
heblichen erbschaftsteuerlichen
Vorteilen auch für Verpächter
landwirtschaftlicher Betriebe,
wenn bestimmte Voraussetzun-
gen eingehalten sind, denn die
sogenannte Regelverschonung
(85 % erbschaftsteuerfrei) sowie
die Optionsverschonung (100 %
erbschaftsteuerfrei) gelten auch
für Verpächter landwirtschaftli-
cher Betriebe. Dieses gilt aller-
dings nur dann, wenn die Ver-
pachtung der land- und forst-
wirtschaftlichen Flächen oder
des Betriebes an andere Land-
und Forstwirte zur landwirt-
schaftlichen Nutzung erfolgt
und am Besteuerungsstichtag
(Erbfall/Übergabe) nicht mehr
als 15 Jahre beträgt.
Es ist hinsichtlich der 15-Jah-

res-Frist grundsätzlich nur auf
die Restlaufzeit des Pachtvertra-
ges am Bewertungsstichtag ab-
zustellen.
Weiterhin gilt, dass die 15 Jah-

re unabhängig von der Ausge-
staltung von Vertragsklauseln
hinsichtlich Verlängerungsklau-
seln zu beurteilen sind.
Die Überlassung ist sicherlich

ein gestaltbarer Zeitpunkt, der
Erbfall kann nicht gestaltet wer-
den, daher sollte die generelle
Empfehlung gelten, dass Pacht-
verträge aus erbschaftsteuerli-
cher Sicht für nicht länger als 15
Jahre abgeschlossen werden.
Steuerliche Beratung im Zu-

sammenhang mit der Abfassung
von Landpacht- oder Betriebs-
pachtverträgen ist unerlässlich.
Neben den oben aufgeführten
steuerlichen Fragestellungen
gibt es eine Vielzahl weiterer
steuerlicher Fragestellungen, die
zu besprechen und zu lösen sind.

Stefan Heins
wetreu

Dr. Andreas Piltz
Rechtsanwalt

Stand 8. Juli 2011
Die Zinsspannen am Kapital-
markt nehmen zu. Das Zinsba-
rometer bietet lediglich erste
Anhaltspunkte zur aktuellen
Kapitalmarktsituation (ohne
Gewähr). Bei den gekennzeich-
neten Zinssätzen können sich je
nach persönlicher Verhand-
lungssituation deutliche Ab-
weichungen ergeben.

Zinsen
Geldanlage %
Festgeld 10.000 €,
3 Monate1) 0,8 - 1,6
Bundesschatzbrief Typ A,
6 Jahre 2,26

Kredite
LandwirtschaftlicheRentenbank2)

% effektiv
(Sonderkreditprogramm)
Maschinenfinanzierung
6 Jahre Laufzeit,
Zins 6 Jahre fest 3,17
langfristige Darlehen
10 Jahre Laufzeit,
Zins 5 Jahre fest 3,33
20 Jahre Laufzeit,
Zins 10 Jahre fest 4,09

Baugeld-Topkonditionen3)

Zins 10 Jahre fest 4,00 - 4,40
Zins 15 Jahre fest 4,40 - 5,30

1) Marktausschnitt (100%Einlagensicherung)
2) Zinssatz Preisklasse A, Margenaufschlag
0,35 bis 2,85%, je nach Bonität und Besiche-
rung (7 Preisklassen)
3) Quelle: www.capital.de
(Spanne der Topkonditionen)
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